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Vorlage 
zur Kenntnisnahme 

für die Bezirksverordnetenversammlung 
 
 
1. Gegenstand der Vorlage: Zustimmung zum Beitritt der Mitgliedschaft im 

Verein Kommunales Nachbarschaftsforum Ber-
lin und Brandenburg (KNF) e.V. 

  
2. Berichterstatterin: Bezirksbürgermeisterin Cerstin Richter-Kotowski 
  
3. Die Bezirksverordnetenversammlung wird gebeten, von Nachstehendem Kenntnis  
    zu nehmen: 
 
Das Bezirksamt hat beschlossen,  
 

1. dem Beitritt der Mitgliedschaft im Verein Kommunales Nachbarschaftsforum Berlin 
und Brandenburg e.V., 

2. der Vereinssatzung Kommunales Nachbarschaftsforum Berlin und Brandenburg 
(KNF) e.V. (Anlage 1), 

3. der Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Berliner Bezirk und der Senatsverwal-
tung für Stadtentwicklung und Wohnen zur Regelung der Mitgliedschaft, des Stimm-
rechts und der Beitragszahlung im Verein Kommunales Nachbarschaftsforum Berlin 
und Brandenburg (KNF) e.V. (Anlage 2), 

4. der Beitragsordnung Kommunales Nachbarschaftsforum Berlin-Brandenburg e.V. 
(Anlage 3) 

 
zuzustimmen. 
 
Das Kommunale Nachbarschaftsforum ist als informeller Zusammenschluss von Vertretern 
Berliner Bezirke und Kommunen des Berliner Umlands sowie Landkreisen und weiteren In-
stitutionen und Verbänden entstanden. Um das bestehende Kommunale Nachbarschaftsfo-
rum zu institutionalisieren, ist geplant, am 27.03.2020 den Verein „Kommunales Nachbar-
schaftsforum Berlin und Brandenburg e.V.“ zu gründen. Von der Senatsverwaltung für Stadt-
entwicklung und Wohnen wurde im Zusammenarbeit mit dem Bezirksamt Tempelhof-
Schöneberg von Berlin und dem Land Brandenburg eine Vereinssatzung entworfen (Anlage 
1). Zudem wurde eine Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Berliner Bezirk und der Se-
natsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen zur Regelung der Mitgliedschaft, des 
Stimmrechts und der Beitragszahlung im Verein Kommunales Nachbarschaftsforum (KNF) 
Berlin und Brandenburg e.V. (Anlage 2) und eine Beitragsordnung Kommunales Nachbar-
schaftsforum Berlin-Brandenburg e.V. (Anlage 3) entworfen. Die Mitgliedschaft des Landes 
Berlin wird durch bis zu 12 Vertreter/innen der Bezirke sowie durch eine/n Vertreter/in der für 
die Flächennutzungsplanung zuständigen Senatsverwaltung wahrgenommen, so dass das 
Land Berlin bis zu 13 Stimmen in der Mitgliederversammlung hat. 
 
Einzelheiten insbesondere zum Vereinszweck und seinen Zielen (vgl. § 2 des Entwurfs der 
Vereinssatzung) sind den Anlagen 1 bis 3 zu entnehmen. 
 
Der Mitgliedsbeitrag des Landes Berlin wird zwischen der Senatsverwaltung für Stadtent-
wicklung und Wohnen und den Berliner Bezirken wie folgt aufgeteilt: 
 



- Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen zahlt einen jährlichen Festbetrag 
in Höhe von 250.000 €. 
 
- Jeder mitwirkende Bezirk zahlt einen jährlichen Festbetrag von 10.000 €. 
 
Auf das BA Steglitz-Zehlendorf von Berlin entfällt somit ein jährlicher Festbetrag von 10.000 
€. 
 
 
Eine nachhaltige Entwicklung wird durch die länderübergreifende Zusammenarbeit gefördert. 
 
 
 
Cerstin Richter-Kotowski   
Bezirksbürgermeisterin  






















